
Resolution des Kreises Höxter zum Arbeitsentwurf für ein Wert-

stoffgesetz des Bundesministeriums für Umwelt, Bau und Reaktor-
sicherheit (BMUB) 

 

Resolution 
Zum Wertstoffgesetz 

Weitere Privatisierung der Abfallwirtschaft stoppen 
 

 

Um Ressourcen zu schützen und Verpackung zu vermeiden brauchen wir 

ein Wertstoffgesetz, das mehr Wertstoffe aus den Siedlungsabfällen in ein 

hochwertiges Recycling führt, die Vermeidung von unnötigen Verpackun-

gen fördert und finanzielle Anreize für ressourcenschonende und besser 

recycelbare Verpackungen und Produkte setzt. 

Die bisherige Trennung von Dualen Systemen (für Verpackungen) und 

kommunaler Zuständigkeit für den Restmüll hat sich nicht bewährt und 

muss beendet werden. Für Bürgerinnen und Bürger ist sie nicht nachvoll-

ziehbar, daher kommt es zu hohen Fehlwürfen in den Tonnen. 

Die geteilte Verantwortung führt zu großem administrativen Aufwand, ho-

hen Transaktionskosten und hat derzeit keine ökologische Lenkungswir-

kung. Zudem sind die Dualen Systeme in der Vergangenheit bereits mehr-

fach durch interne Streitigkeiten um Lizenzmengen, Trittbrettfahrer und 

Branchenlösungen in erhebliche finanzielle Probleme geraten. 

Bei Störungen der Sammlung durch die von den Dualen Systemen beauf-

tragten Unternehmen wenden sich Bürgerinnen und Bürger an den Kreis, 

also an das Abfallservicebüro des Kreises Höxter, das jedoch gegen die 

Probleme nicht wirklich vorgehen kann. Wir brauchen daher ein neues, 

transparentes und effizientes Sammlungssystem aus einer Hand. 

Die Bundesregierung hat einen Entwurf für ein Wertstoffgesetz vorgelegt, 

der die Kommunen aus der Entsorgung des Hausmülls weiter zurück 

drängt und die flächendeckende Wertstoffsammlung vollständig in die 

Hände der Dualen Systeme legt. Der jetzige Vorschlag verkompliziert das 

bereits jetzt aufgeblähte, ineffiziente System der geteilten Zuständigkeiten 

zwischen Dualen Systemen und Kommunen in der Abfallentsorgung wei-

ter. Davon wird auch die Organisation der Abfallentsorgung im Kreis Höx-

ter betroffen sein. 

Die Abfallentsorgung gehört zur kommunalen Daseinsvorsorge und darf 

nicht weiter privatisiert werden. Für eine transparente und bürgerfreundli-

che Lösung muss die Verantwortung für die Sammlung aller Siedlungsab-

fälle in kommunaler Hand sein. Der vorgelegte Gesetzentwurf enthält kei-

ne Durchgriffsmöglichkeiten der Kommunen auf die Sammlung der Wert-

stoffe. Kommunen erhalten lediglich sehr begrenzte und zudem rechtlich 

kaum durchsetzbare Gestaltungsmöglichkeiten bei der Sammlung. Rei-



bungsverluste und Streitigkeiten zwischen Kommunen und privaten Ent-

sorgern sind vorprogrammiert. 

Statt eine klare, kostengünstigere Organisation der Sammlung vor Ort in 

einer Hand durch die Kommunen zu organisieren, werden die privaten Du-

alen Systeme künstlich am Leben gehalten, weitere Aufgaben an sie über-

tragen, und den Kommunen somit entzogen. Die Bundesregierung bereitet 

den Boden für ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit.  

Der derzeitige Entwurf ist aus kommunaler Sicht nicht geeignet, die Auf-

gabenteilung in der Abfallentsorgung neu zu regeln und die bisherigen 

Probleme zu lösen. Er verschärft vielmehr die bestehenden Probleme zwi-

schen Kommunen und privaten Entsorgern und macht die Müllentsorgung 

nicht ausreichend ökologischer.  

 

Der Ausschuss für Umwelt, Planen, Bauen / der Kreistag des Krei-

ses Höxter begrüßt deshalb die Entschließung des Bundesrates 

vom 29.01.2016 (Ds. 610/15), in dem die Bundesregierung aufge-

fordert wird, eine kommunale Sammlung von Wertstoffen einzu-

führen und appelliert an die Bundesregierung einen neuen Gesetz-

entwurf vorzulegen, der:  

• Die Rolle der Kommunen in der Wertstoffsammlung zu stärken 

und ihnen die Organisationsverantwortung für die Sammlung der 

Wertstoffe aus Siedlungsabfällen zu übertragen. 

• Die Kommunen als zentralen Ansprechpartner für die Kreislauf-

wirtschaft vor Ort festzulegen, da die geteilte Zuständigkeit für 

die Bürgerinnen und Bürger nicht nachvollziehbar ist und unnöti-

ge Fehlwürfe produziert. 

• Durch das Wertstoffgesetz bestehende Schwachstellen der Ver-

packungsverordnung zu beheben, indem hohe und selbstlernende 

Recyclingquoten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Anreize 

für ökologischere und ressourcenschonende Produkte und Verpa-

ckungen eingeführt werden. 

 

Wir brauchen daher ein neues, transparentes und effizientes Sammlungs-

system in kommunaler Hand. 

 

 


